	Anstellungsvertrag


für Mitarbeiter in der Landwirtschaft

(die nicht unter das dänische Gesetz über bestimmte Arbeitsverhältnisse

in der Landwirtschaft etc. oder das dänische Angestelltengesetz fallen)

Dansk Landbrug

Anleitung zur Ausfertigung von Anstellungsverträgen für Mitarbeiter in der Landwirtschaft
Zu § 1
Hier werden die wichtigsten Verantwortungs- und Aufgabenbereiche beschrieben.
Zu § 2
Wird Ziffer 1 angekreuzt, kann der Vertrag von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Das Ausscheiden aus dem Anstellungsverhältnis findet zum Monatsende statt. Wird Ziffer 2 angekreuzt, kann der Vertrag von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Das Ausscheiden aus dem Anstellungsverhältnis findet auch in diesem Fall zum Ende eines Monats statt. Dies ist eine Voraussetzung bei der Anstellung von Angestellten mit Dienstwohnung und empfiehlt sich bei allen anderen Arbeitnehmern mit Dienstwohnung. Es kann eine Probezeit von 3 Monaten vereinbart werden. In diesem Zeitraum kann der Vertrag von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden.

Wird Ziffer 3 angekreuzt, kann der Vertrag nach Ablauf einer möglichen Probezeit nicht gekündigt werden, es sei denn die Vertragsparteien einigen sich darauf. Wenn das Anstellungsverhältnis über das angegebene Abschlussdatum hinaus weitergeführt wird, kann der Arbeitgeber den Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündigen und der Mitarbeiter kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen.

Wird Ziffer 4 angekreuzt, ist der Vertrag nach Ablauf der Probezeit unkündbar. Dies gilt jedoch nicht, falls sich die Vertragsparteien darauf einigen, den Vertrag vorher aufzuheben, oder falls sich eine der Vertragsparteien einer Vertragsverletzung schuldig macht.

Zu § 3
Hier ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit einschl. Wochenendarbeit angegeben. Zu beachten ist, dass die Stundenzahl pro Woche anzugeben ist. Ferner ist zu beachten, dass die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit einschl. Überstunden im Laufe einer Referenzperiode von vier Monaten nicht 48 Stunden übersteigen darf.

Für Jugendliche unter 18 Jahren darf die Arbeitszeit einschl. Überstunden nicht 40 Stunden pro Woche übersteigen. Jugendliche unter 18 Jahren haben in jeder siebentätigen Arbeitsperiode Anspruch auf zwei zusammenhängende freie Arbeitstage. Die Arbeitszeitbestimmungen gemäß dem dänischen Gesetz über das Arbeitsumfeld müssen ebenfalls beachtet werden. Es wird besonders auf die Bestimmung hingewiesen, dass Jugendliche unter 18 Jahren Anspruch auf eine Ruhepause von mindestens 12 Stunden pro 24 Stunden haben.

Die Ruhepause muss im Allgemeinen zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr liegen.
Die tägliche Arbeitszeit von Jugendlichen darf 10 Stunden nicht übersteigen.
Zu § 4
Verrichtet der Mitarbeiter im Laufe des Anstellungsverhältnisses Überstunden, so muss - um jeden Zweifel auszuschalten - in der entsprechenden Rubrik ein Betrag genannt werden. Überstunden sind zusätzliche Stunden, die über die in § 3 genannten Stunden hinausgehen. Bei Überstunden besteht eine gegenseitige Verpflichtung Monat für Monat abzurechnen. In der Landwirtschaft müssen bei der Ernte, dem Sähen und der Arbeit mit dem Vieh oft Überstunden geleistet werden, die nur schwer vorauszusehen sind. Sonstige Überstunden sind mit einer Frist von mindestens einem Tag anzukündigen.
Zu § 5
Der Vertrag sieht während des Anstellungsverhältnisses eine Urlaubsvergütung von 12,5 % oder Lohn im Urlaub vor.

Falls das Urlaubsgeld bei FerieKonto
 eingezahlt wird, oder falls eine Urlaubsgeldkarte ausgestellt wird, ist der Lohn pro genommenen Urlaubstag entsprechend zu kürzen.
Wird Lohn im Urlaub gezahlt, so ist die Urlaubsvergütung beim Ausscheiden aus dem Anstellungsverhältnis bei FerieKonto einzuzahlen oder eine Urlaubsgeldkarte auszustellen.

Ungeachtet der Auszahlungsform wird der Urlaubsanspruch im Urlaubsanspruchserwerbsjahr (Kalenderjahr) erworben. Der Urlaub wird im darauffolgenden Urlaubsjahr (1. Mai bis 30. April) genommen. Mitarbeiter, die eine Arbeitswoche von 5 Tagen haben, erwerben ab 1. Januar 2001 einen Anspruch auf 25 Urlaubstage pro Jahr, während Mitarbeiter mit einer 6-tägigen Arbeitswoche einen Anspruch auf 30 Urlaubstage erwerben. Liegt die Arbeitswoche durchschnittlich zwischen 5 und 6 Tagen, so erwirbt der Mitarbeiter eine dem Verhältnis entsprechende Anzahl von Urlaubstagen. 
Die Anzahl der zusätzlichen Urlaubstage (feriefridage) wird individuell vereinbart.
Zu § 6
Es wird ferner eine Vereinbarung darüber getroffen, inwieweit der volle Lohn bei Krankheit fortgezahlt wird oder nicht, evtl. ob der volle Lohn in den ersten 14 Krankheitstagen fortgezahlt wird. Falls vereinbart wird, dass bei Krankheit der volle Lohn gezahlt wird und von einer Anstellung auf Monatsbasis die Rede ist, ist der volle Lohn im Urlaub fortzuzahlen, siehe Zu § 5. Es wird darauf hingewiesen, dass Arbeitslosengeld, das aus den öffentlichen Kassen in dem Zeitraum gezahlt wird, in dem der Mitarbeiter den vollen Lohn bezieht, dem Arbeitgeber zufällt.
Zu § 8
Dienstwohnung
 Sieht der Vertrag vor, dass dem Mitarbeiter ein Zimmer, eine Wohnung o. Ä. zur Verfügung gestellt wird, so ist dies hier anzugeben und diesbezüglich ein gesonderter Vertrag abzuschließen.
Zu § 9
Sonstige Verhältnisse
 Wird bei Abschluss dieses Vertrages gleichzeitig ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen, so müssen die Vertragsparteien sicherstellen, dass die beiden Verträge übereinstimmen. Bei Lohnfortzahlung während eines Aufenthaltes an einer Ausbildungsstätte gelten die Bestimmungen des Ausbildungsvertrages, während der vorliegende Vertrag das Praktikum regelt. Hinsichtlich der Anstellungsperiode gilt ausnahmslos der vorliegende Vertrag. Die Probezeit nach § 2 sieht nicht einen vorherigen Ausbildungsaufenthalt vor.

Wird bei Abschluss dieses Vertrags eine Vereinbarung über eine Betriebsrente abgeschlossen, so ist dies in einem gesonderten Dokument zu regeln.
Vertrag






Die Vertragsparteien

Arbeitgeber:      
CVR Nr.:      
Anschrift:      
stellt hiermit:       als Mitarbeiter/-in ein.
Anschrift:      
CPR Nr.:         Telefon:      
Arbeitsort/-orte:      
Für das Anstellungsverhältnis gelten folgende Bedingungen:

§ 1
Verantwortungs- und Aufgabenbereich

Der Verantwortungs- und Aufgabenbereich umfasst:      
§ 2 Anstellungsverhältnis

§ 2
Anstellungsverhältnis

Das Anstellungsverhältnis beginnt vereinbarungsgemäß am:      
und läuft ab am: (1 Kreuz setzen)
1.  FORMCHECKBOX 
  wenn es von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von mindestens 1 Monat gekündigt wird und zum Monatsende endet.

oder

2.  FORMCHECKBOX 
wenn es von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt wird und zum Monatsende endet.

oder

3.  FORMCHECKBOX 
ohne Kündigung am, (Datum):      
Für Anstellungsverträge, die über diesen Zeitpunkt hinaus ohne Abschluss eines neuen Vertrages weitergeführt werden, gelten folgende Kündigungsfristen: Von Seiten des Arbeitgebers: Frist von 3 Monaten sowie Ausscheiden zum Monatsende, von Seiten des Mitarbeiters: Frist von 1 Monat.

oder: (falls ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist – siehe Hinweise)
4.  FORMCHECKBOX 
ohne Kündigung zu dem Zeitpunkt, an dem sowohl der Ausbildungsvertrag als auch der Anstellungsvertrag ablaufen, und zwar am      .
Die ersten 3 Monate bilden die Probezeit. In diesem Zeitraum kann jede der beiden Vertragsparteien den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Laufe des Monats kündigen.
Probezeit:

Wird Ziffer 2 oder 3 angekreuzt, kann durch Ankreuzen im nachstehenden Kästchen die in Ziffer 4 geltende Probezeit hinzugefügt werden.
 FORMCHECKBOX 
Die ersten 3 Monate bilden die Probezeit. In diesem Zeitraum kann jede der beiden Vertragsparteien den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Laufe des Monats kündigen.
Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 3
Arbeitszeit

 Arbeitszeit

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt vereinbarungsgemäß die folgende Stundenzahl:      
Die tägliche Arbeitszeit liegt im Zeitraum:      
Ruhepausen im Laufe des Arbeitstages:      
Nachstehende Ruhepausen sind Bestandteil der Arbeitszeit:      
Die wöchentliche Arbeitszeit umfasst Arbeit an Wochenenden und an Feiertagen in folgendem Umfang:      
- an Samstagen und Sonntagen in folgendem Umfang:      
 (ist nichts vereinbart, hat der Mitarbeiter frei)

- an Feiertagen in folgendem Umfang:      
 (ist nichts vereinbart, hat der Mitarbeiter frei)

§ 4
Vergütung

Monatslohn

Der Monatslohn in bar einschl. Feiertagsvergütung für die vereinbarte Arbeitszeit, vgl. § 3, beträgt vereinbarungsgemäß DKK:      
Überstunden

Die Überstunden werden mit einem Stundenlohn vergütet oder nach Vereinbarung durch Freizeit ausgeglichen. Der Stundenlohn beträgt DKK      . Überstunden werden im Verhältnis       mit Freizeit ausgeglichen.
Bei Überstunden hat der Mitarbeiter dem Arbeitgeber zum Monatsende eine Übersicht über die Überstunden des Monats vorzulegen. Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, die oben angegebenen Bestimmungen einzuhalten. Der Betrag ist bei der Lohnauszahlung des Folgemonats auszuzahlen. Als Alternative kann ein Freizeitausgleich vereinbart werden.
Zulagen

Evtl. Vereinbarung über Zulagen zusätzlich zum festen Monatslohn:      
Lohnvereinbarung beruht auf (ankreuzen):

 FORMCHECKBOX 
Individueller Vereinbarung

 FORMCHECKBOX 
Lohnrichtlinie (nur bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages)

 FORMCHECKBOX 
Tarifvertrag, Angabe des Tarifvertrags:      
Der Lohn wird nachträglich zum Monatsende ausgezahlt, so dass der Mitarbeiter vor Ende des Monats über den Lohn verfügen kann.

§ 5 Urlaub

§ 5
Urlaub

Der Mitarbeiter hat einen Anspruch auf Urlaub gemäß den Bestimmungen des dänischen Urlaubsgesetzes. Während der Anstellungsdauer wird eine Urlaubsvergütung nach geltendem Gesetz in Höhe von 12 ½ % des steuerpflichtigen Lohnes gezahlt. Die Einzahlung erfolgt bei FerieKonto oder aber es wird eine Urlaubsgeldkarte nach den geltenden Regeln ausgestellt.
Ist der Mitarbeiter auf Monatsbasis (oder für längere Zeit) angestellt und erfolgt kein Lohnabzug für Feiertage, Krankentage, vgl. § 6, u. Ä., erhält der Mitarbeiter anstelle einer Urlaubsvergütung Lohn im Urlaub. Ferner erhält der Mitarbeiter eine Urlaubszulage von 1 % des im Vorjahr verdienten Lohnes. Einen Anspruch auf Lohn im Urlaub hat der Mitarbeiter erst im darauffolgenden Urlaubsjahr und zwar nur für den Zeitraum, in dem er den Urlaubsanspruch erworben hat.
Leistungen:

 FORMCHECKBOX 
Urlaubsgeld, Einzahlung bei FerieKonto / Ausstellung einer Urlaubsgeldkarte

 FORMCHECKBOX 
Lohn im Urlaub

Zusätzliche Urlaubstage:

 FORMCHECKBOX 
Jährlich werden zusätzlich       Urlaubstage gewährt. Für diese Urlaubstage erhält der Mitarbeiter Lohn während der Anstellungsdauer. 

Der Anspruch auf zusätzliche Urlaubstage wird im Verhältnis zur Anstellungsdauer erworben.

Urlaubsgeld:

Der Mitarbeiter hat zu Beginn der Anstellung ein Guthaben bei FerieKonto/auf der Urlaubsgeldkarte, das       Urlaubstagen im laufenden Urlaubsjahr

und       Urlaubstagen im darauffolgenden Urlaubsjahr entspricht.
Vereinbarung über Zeitpunkt und Dauer des Urlaubs:      Abwesenheit wegen Krankheit
§ 6
Abwesenheit wegen Krankheit

Abwesenheit wegen Krankheit ist dem Arbeitgeber spätestens bei Beginn der Arbeitszeit am Tage der Abwesenheit zu melden.
Leistungen während der Krankheit:

 FORMCHECKBOX 
Arbeitslosengeld gemäß den Bestimmungen des dänischen Gesetzes über Arbeitslosengeld.

 FORMCHECKBOX 
Volle Lohnauszahlung für die Dauer von 2 Wochen, danach gemäß Gesetz über Arbeitslosengeld.

 FORMCHECKBOX 
Volle Lohnauszahlung

Die Krankmeldung ist dem Arbeitgeber durch persönliche, telefonische Kontaktaufnahme mitzuteilen, es sei denn eine andere Vereinbarung liegt vor. Eine SMS-Nachricht gilt nicht als persönliche Kontaktaufnahme.
§ 7 Mutterschaftsurlaub

§ 7
Mutterschaftsurlaub

Mitarbeiterinnen haben Anspruch auf Freizeit in Verbindung mit Schwangerschaften, Geburten und Adoptionen im Sinne der geltenden Regelung des dänischen Gesetzes über den Mutterschaftsurlaub bzw. des dänischen Gesetzes über Arbeitslosengeld bei der Geburt von Kindern. Während der Abwesenheit wird kein Lohn gezahlt, es sei denn etwas anderes ist nach § 9 vereinbart. Bei Abwesenheit wegen Schwangerschaft und Geburt kann nach den geltenden Regeln Arbeitslosengeld beantragt werden.
Ist bei der Einstellung vereinbart worden, dass der Mitarbeiterin eine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt werden soll, so hat diese das Recht,  die Wohnung während ihrer Abwesenheit gegen Zahlung einer Miete in Höhe von DKK       zu bewohnen.
Dienstwohnung

§ 8
Evtl. Dienstwohnung

Der Anstellungsvertrag umfasst folgende Wohnmöglichkeiten:

 FORMCHECKBOX 
Zimmer oder Anteil an einer Wohnung

 FORMCHECKBOX 
Selbständige Wohnung

Ist die Wohnung Bestandteil des Anstellungsverhältnisses, so muss diesbezüglich ein gesonderter Vertrag abgeschlossen werden. Dieser Vertrag wird Bestandteil des vorliegenden Vertrages.
§ 9
Andere Verhältnisse

§ 9 Andere Verhältnisse

Sonstige Bedingungen:      
Ein Ausbildungsvertrag ist abgeschlossen worden:  FORMCHECKBOX 
Ja*  FORMCHECKBOX 
Nein
Ein Betriebsrentenvertrag ist abgeschlossen worden:  FORMCHECKBOX 
Ja  FORMCHECKBOX 
Nein
* Siehe § 2
Datum:      



Datum:      
Unterschrift des Arbeitgebers 


Unterschrift des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
Unterschrift des Inhabers/der Inhaberin des Sorgerechts, falls der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin unter 18 Jahre alt ist.

KÜNDIGUNG

1. Mitarbeiter

Der/Die unterzeichnete Mitarbeiter/-in:       kündigt hiermit sein/ihr Anstellungsverhältnis bei:       Das Anstellungsverhältnis endet am:      
Ist eine Dienstwohnung Bestandteil des Anstellungsverhältnisses, vgl. diesbezüglichen Vertrag, so gilt dieser Teil der Vereinbarung gleichzeitig als gekündigt. Die Räumung der Dienstwohnung erfolgt bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses.

Ort und Datum:      
Unterschrift (Mitarbeiter/-in): 
_________________________________________________________

Die obige Kündigung ist in Empfang genommen und akzeptiert worden:

Ort und Datum:      
___________________________________________________________________

Unterschrift (Arbeitgeber): 
2. Arbeitgeber

Der unterzeichnete Arbeitgeber:       kündigt hiermit das Anstellungsverhältnis von:       Das Anstellungsverhältnis endet am:       aufgrund von:      
Oder aufgrund einer Probezeitvereinbarung  FORMCHECKBOX 
(bitte ankreuzen).
Ist eine Dienstwohnung Bestandteil des Anstellungsverhältnisses, vgl. diesbezüglichen Vertrag, so gilt dieser Teil der Vereinbarung gleichzeitig als gekündigt. Die Räumung der Dienstwohnung erfolgt bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses, und zwar am:      
Ort und Datum:      
Unterschrift (Arbeitgeber): 
_________________________________________________________

Die obige Kündigung ist in Empfang genommen worden:

Ort und Datum:      
Unterschrift (Mitarbeiter/-in): 
� FerieKonto ist ein vom dänischen Staat eingerichtetes Organ, das die Ein- und Auszahlung von Urlaubsgeld regelt.
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